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Begriff der flexiblen Arbeitszeitregelung im Sinne des § 7 

Abs. 1a SGB IV  (Langzeitkonten / Zeitwertkonten / Altersteilzeit)

• Bei flexiblen Arbeitszeitregelungen wird Arbeitszeit oder 
Arbeitsentgelt angespart, um es als Entgelt in eine r Phase der 
Freistellung von der Arbeitsleistung zu verwenden. 

• Ansammlung erfolgt durch Verzicht auf die Auszahlung fälligen 
Arbeitsentgelts und durch Gutschrift als Wertguthab en (WGH)

• Aus dem WGH wird das in der Freistellungsphase zu zah lende 
Arbeitsentgelt finanziert

• Das Arbeitsverhältnis besteht auch während der Frei stellungsphase 
weiter fort 

1. Begriff der flexiblen Arbeitszeitregelung
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Rechtliche Rahmenbedingungen

• Die rechtlichen Rahmenbedingungen ergeben sich aus dem 

• Arbeitsrecht

• Steuerrecht

• Handels- / Bilanzrecht und insbesondere dem 

• Sozialversicherungsrecht

• Insbesondere im Sozialversicherungsrecht (§ 7 ff. SGB  IV) werden 
Regelungen getroffen über:

• Voraussetzungen zur Einführung von flexiblen Arbeitszeitmodellen

• Auf – und Abbau von WGH

• Finanzierung / Anlage 

• Insolvenzsicherung 

• Verbeitragung

2. Rechtliche Rahmenbedingungen
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Voraussetzungen zur Einführung flexibler Arbeitszei tregelungen

3.  Gesetzliche Vorgaben nach geltendem Recht  

• AN müssen in einem Beschäftigungsverhältnis i.S.d. § 7 Abs. 1 SGB 
IV zum AG stehen und dürfen nicht lediglich geringfü gig beschäftigt 
sein (§ 7 Abs. 1 a Satz 1 SGB IV)

• Grundlage eines flexiblen Arbeitszeitmodells ist ein e individuelle 
und/oder kollektivrechtliche schriftliche Vereinbar ung (§ 7 Abs. 1a 
Nr. 1 SGB IV) 

• Hauptzweck der Vereinbarung muss die Freistellung v on der Arbeit
während eines bestehenden Arbeitsverhältnisses sein  (§ 7 Abs. 1a 
Satz 1 SGB IV)

• Ausnahme: Für die Fälle des § 23b Abs. 3a SGB IV kan n die 
Möglichkeit einer Überführung der WGH in eine bAV v ereinbart 
werden (§ 7 Abs. 1a Satz 4 SGB IV)
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Auf- und Abbau der WGH

3.  Gesetzliche Vorgaben nach geltendem Recht

• WGH können in Zeit oder in Geld geführt werden 

• Das in der Freistellungsphase ausgezahlte Arbeitsent gelt muss 
mindestens 70 % des in den letzten 12 Monaten vor de r 
Freistellungsphase durchschnittlich bezogenen Arbei tsentgelts 
betragen (§ 7 Abs. 1a Nr. 2 SGB IV)

• Die in der Arbeits- und Freistellungsphase ausgezahlt en 
Arbeitsentgelte müssen 400 € übersteigen (§ 7 Abs. 1a  Nr. 2 SGB IV)

• Bei einem Störfall (= jede Nutzung des Wertguthabens , die nicht einer 
Entlohnung in einer Freistellungsphase dient) erfol gt eine 
Auszahlung des WGH als Einmalzahlung (§ 23b Abs. 2 SG B IV)

• Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann das WG H auf 
Folgearbeitgeber übertragen werden, ohne einen Stör fall auszulösen

• Eine beitragsfreie Überführung in eine bAV ist unte r den 
Voraussetzungen des § 23 b Abs. 3a SGB IV möglich
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Finanzierung und Insolvenzsicherung

3.  Gesetzliche Vorgaben nach geltendem Recht

• „interne“ und „externe“ Finanzierung möglich 

• Separiert der AG Vermögensmittel zur Finanzierung, is t er 
hinsichtlich der Art und Weise der Anlage dieser Mi ttel frei 

• AG ist verpflichtet, Vorkehrungen zum Insolvenzschutz zu treffen, 
wenn das WGH die Grenzen des § 7d Abs. 1 Nr. 2 SGB IV  
überschreitet (§ 7d SGB IV). (Z.Zt muss WGH einen Bet rag von    
7.350 € West / 6.300 € Ost und der Zeitraum, in dem d as WGH 
auszugleichen ist, 27 Kalendermonate nach der ersten  Gutschrift 
überschreiten)

• Art und Weise der Vorkehrungen, sowie Folgen einer unterbliebenen 
Insolvenzsicherung sind nicht normiert 

• AG hat die AN alsbald über die Vorkehrungen zum Inso lvenzschutz 
schriftlich zu unterrichten, wenn die Voraussetzungen  des § 7d Abs. 
1 Nr.  2 SGB IV erfüllt sind (§ 7d Abs. 3 SGB IV)
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Besteuerung und Verbeitragung

3.  Gesetzliche Vorgaben nach geltendem Recht

• Keine Besteuerung / Verbeitragung der Zuführungen z um WGH        
(BMF-Schreiben vom 17. November 2004 – IV C4 – S 2222  – 177/04 /   
§ 23b Abs. 1 SGB IV )

• Besteuerung / Verbeitragung  erfolgt im Zeitpunkt d es Zuflusses, d.h. 
während der Freistellungsphase oder im Störfall. 

• Im Störfall erfolgt Verbeitragung nach dem SV-Luft- Prinzip (Effekt: 
Guthaben aus Entgelt oberhalb der BBG wird nicht ve rbeitragt (§ 23b 
Abs. 2 und 2a SGB IV)

• Bei zulässiger Überführung des WGH in eine bAV erfol gt eine 
Besteuerung / Verbeitragung nach der jeweiligen Bes teuerung / 
Verbeitragung  des   Durchführungsweges (§ 23b Abs. 3a SGB IV)
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Stand der Gesetzgebung 

4. Derzeit geplante Änderungen 

• SGB IV soll geändert werden

• Ein erster Diskussionsentwurf der Bundesregierung l iegt vor 
(Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung von 
Rahmenbedingungen der sozialrechtlichen  Absicherung  
flexibler Arbeitszeitkonten vom 06.06.2007)

• Neben Änderungen hinsichtlich des 

• Personenkreises 

• und des Auf- und Abbaus der WGH

• betreffen die Änderungen insbesondere die

• Finanzierung / Anlage 

• Insolvenzsicherung

• Verbeitragung im Störfall
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Personenkreis / Auf- und Abbau der WGH

4. Derzeit geplante Änderungen

• Öffnung des Personenkreises für geringfügig Beschäf tigte (§ 7 
Abs. 1a Satz 1 und 2 SGB IV) 

• Führung der WGH nur noch in Geld möglich (§ 7 Abs. 1 a Satz 7 
SGB IV)

• Erweiterung der Informationspflichten (§ 7 Abs. 3 Sa tz 2 SGB 
IV). AG muss AN jährlich mitteilen:

• In welchem zeitlichen Umfang aus den bisher eingebrachten WGH ein  
Freistellungsanspruch besteht

• Wie hoch der Arbeitsentgeltwert des WGH bei einer Auflösung ist
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Finanzierung / Anlage

4. Derzeit geplante Änderungen

• WGH ist „getrennt vom Betriebs- und Anlagevermögen de s AG 
unter Ausschluss der Rückführung in das Betriebsver mögen zu 
führen“
(§ 7 Abs. 1a Satz 8 SGB IV)

• Hinsichtlich der Art und Weise der Anlage gelten di e Vorschriften 
für die Vermögensanlage für die Sozialversicherungst räger
entsprechend (§ 7 Abs. 1a Satz 8 i.V.m. §§ 80 ff SGB I V). Das 
bedeutet insbesondere: 

• Es müssen Betriebsmittel (= kurzfristig verfügbare Mittel zur Bestreitung der 
laufenden Ausgaben, sowie zum Ausgleich von Ausgabe-, Einnahme-
Schwankungen) gebildet werden (§ 81 SGB IV)

• Es muss eine Rücklage zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit gebildet 
werden (§ 82 SGB IV). Dabei gelten die Anlagevorschriften des § 83 SGB IV 
mit der Maßgabe, dass eine Anlage in Aktien, Wertpapieren oder Aktienfonds 
auf eine Quote von 20 % begrenzt ist (§ 7 Abs. 1a Satz 8 SGB IV)
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Insolvenzsicherung

4. Derzeit geplante Änderungen

• Eine Vereinbarung ohne Vorkehrungen zum Insolvenzschu tz ist nichtig 
(§ 7b Abs. 1 Satz 2 SGB IV)

• Fiktion, dass das WGH als bereits ausgezahltes Arbei tsentgelt zum 
Vermögen des AN gehört. Im Insolvenzfall soll dem AN  ein Aus-
sonderungsrecht zustehen (§ 7 Abs. 1a Satz 9 SGB IV)

• Keine geeigneten Vorkehrungen sind zw. Konzernuntern ehmen 
vereinbarte Patronatserklärungen, Schuldbeitritte o der Bürgschaften 
(§ 7b Abs. 1 Satz 3 SGB IV) 

• Vorzeitige Beendigung der Vorkehrungen ist unzulässig  (§ 7b Abs. 1 Satz 
5 SGB IV)

• Schadensersatzpflicht des AG für  Schäden infolge un zureichender    
Vorkehrungen gegen Zahlungsunfähigkeit des AG  (§ 7b  Abs. 1 Satz 4 
SGB IV)

• AG hat AN unverzüglich über die Vorkehrungen zum Inso lvenzschutz zu 
informieren (§ 7b Abs. 3 Satz 1 SGB IV)
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Offene bzw. unklare Punkte

4. Derzeit geplante Änderungen

• Ist eine rechtliche Übertragung auf einen Dritten n otwendig, um eine 
Trennung der WGH vom Betriebs- und Anlagevermögen de s AG 
sicherzustellen ? Kritik: Gesetzeswortlaut sehr „eng“ g efasst

• Kommt es zu einer Besteuerung, wenn das Wertguthaben  durch 
gesetzliche Fiktion als ausgezahltes Arbeitsentgelt g ilt (§ 7 Abs. 1a 
Satz 9 SGB IV) ? Kritik: Reichweite der Fiktion unkl ar

• Wird das SV-Luft-Verfahren verdrängt, wenn eine Ver beitragung im 
Störfall „ohne Beachtung einer BBG“ erfolgt (§ 23b Abs . 2 SGB IV)? 
Kritik: Gesetzeswortlaut und Begründung hinsichtlic h des 
Verfahrens der Verbeitragung unklar. 
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Übergangsregelungen 

5. Derzeit geplante Übergangsregelungen

• Bestehende Arbeitszeitguthaben sind innerhalb von 6 Monaten ab 
In-Kraft-Treten des Gesetzes in Arbeitsentgeltguthab en umzurechnen 
(§ 116 Abs. 1 SGB IV)

• Bei Vereinbarungen, die vor dem In-Kraft-Treten des  Gesetzes ohne 
Vorkehrungen zum Insolvenzschutz vereinbart wurden, tr itt die 
Nichtigkeit erst nach 6 Monaten ab In-Kraft-Treten ein (§ 116 Abs. 
Abs. 2 SGB IV)
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Zusammenfassung 

6. Zusammenfassung

• Änderungen des geltenden Rechts sind insbesondere g eplant  
bezüglich der

• Finanzierung / Anlage 

• und der Insolvenzsicherung 

• Bei dem bisherigen Entwurf handelt es sich um eine 
Diskussionsgrundlage 

• Noch unklar erscheint aus unserer Sicht

• die Anforderungen an die Trennung der WGH vom Betriebs- und 
Anlagevermögen des AG

• die Reichweite der Fiktion, dass das WGH als ausgezahltes Entgelt gilt

• das Verfahren der Verbeitragung im Störfall
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